
§tatuten

der

Bootshaus-Genossenschaft Thun

t Firma, Sitz und Zweck

Artikel l

Unter der Firma Bootshaus-Genossenschaft Thun besteht mit Sitz iu Thun eine
Genossenschaft gemäss denvorliegenden Statutenund denBestimmungen der Artikel
828ff des Schweizerischen Obligationenrechts.

Artikel2

Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthife die Förderung des
Rudersports im Allgemeinen und die Unterstätzung des See{lubs Thun im
Besonderen durch Erstelhrng und Unterhalt eines Bootshauses am scherzligweg in Thun
auf dem von der Gemeinde Thun auf dem GrundstückNr. 1392 erworbene,n und im
Grundbuch eingefragenen, selbständigen nnd dauernden Baurecht mit zugehörigem
Bootssteg rmd anderen Einrichtungen.

Die Genossensehaft bezweckt keinen wirtschaftlichen G€winn

.IL Mitgliedschaft

" Artikel3

Mitglieder können werden:

1. Mitglieder, Freunde und Gönner des See-Club Thun"
2. Juristische Personen und öffentlich-rechtliche Korporationen, die den Zweck der

Genossenschaft unterstützen wolleq
3. Der See-Club Thuu a]s Yerein

Die Zahl der Mitglieder ist unbeschränkt.
Die Aufuahme kann jederzeit erfolgen, we,nn ein oder mehrere Anteilscheine gezeichnet
und bezahlt sind.
Die Aufrahme geschieht dtrrch die Verwaltung.

Artikel4
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Der Verwaltung steht das Recht ä, Eintittsgesuche unter Bekanntgabe der
Gründe ahzulehnen. Abgewiesene könne,lr imert 30 Tagen nach Zust€llung des
Entscheids an die nächste Generalversalnmlung rekurrieren, deren Beschluss
endgiiltig ist.

Artikel S

Jedes Mielied istzurZeichnrmg und Einzahlung vonmindestens einem Anteilschein von
Fr. 100.-- verpflichtet. Die Mtglieder können efue uabeschrtinkte ZahI von Anteilscheinen
erwerben.

Diese Anteilscheine lauten auf denNamen und habeu einen Nominalwert von Fr. 100.--.
Zur Überragung ist die Zustimmung der Venraltmg notwendig.

DieZahl der Anteilscheine ist rmbeschrfinkt"

Überdie ausgegebenenAnteilscheine wirdeinVerzeichnis geführ! inwelchemdie
jeweiligen Inhaber werden Der Genossonschaft gegenüber gelten nur die in
diqe,m Verzeichnis Eingenagenen als Mtgtied€r.

Artikel6

Ein Mitglied kann durch schriftliche Erklfuung auf Ende des Gesch?iftsjabres ausheten.

Im Fall des Todes erlischt die Mitgliedschaft Ist das Mitghed eine juristische Persoq so
erlischt die Mitgliedschaft durch deren Auflösung.

Ärtikel T

Ein Mitgtied, das den lnteressen der Genossenschaft zuwiderhandelt, kmn durch die
Verwaltung ausgeschlossen werden. Dem Ausgeschlossenen steht innert dreissig Tagen
nach Mitteilung des Ausschlusses Rekurs an die nächsüe Generalversammhrng zrr, welche
endgültig entscheidet unter Vorbehalt von Art" 846 OR. Bis zum Entscheid der Geneml-' versammlung ruhen alle Mitgliedsrechte des betreffenden Mitglieds.

Artikel S

Den ausscheidenden Genossenschaftem oder deren Erben süehen keine Ansptiche aus
dem GenossenschafuvemögenäL Auf ihrc Anteilscheine werden keine Rückerstattun-
gen ausgerichtet.

Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ein"ig das Genossenschafu-
vermögen- Jede persönliche Haftpflicht der Mitglieder für die Verbindlichkeiten der
Genossenschaft ist ausgeschlossen
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III. Orgene der Genossenschaft

Artikel9

Die Organe der Genossenschaft sind:
1. die Generalversammlung;
2. die Venrvaltung
3. die statutarische Kontrollstelle oder die Revisionsstelle

Artikel l0

Die o'rdentliche Generalversaurmlung derGenossenschaft isqvon derVerwaltung
nötigenfalls von der statrüarischen Kontollstelle oder Revisionsstellq a{iährlich bis
spätestens drei Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres einzuberufen und wird vom
Präsidenten oder von einem Mtglied der Verwaltung geleitet.

Die Einladurg zrn Creneralversammhmg erfolgl schriftlichmindestens zehn Tage vor
dem Versammlungstag. Sie hat die Tralrtanden anzrgeben. Bei einer vorgesehenen
Abändenmg der Statuten ist der vorgeschlagene neue Wortlaut

In der Generalversammlung darf nr:r über die statr.rtarischen rmd vorher bekanntge-
gebeneu Traktanden beschlossen werden, ausser tiber einen Antrag zur Einbenrfimg
einer weiteren Generalversarrmlung.

Eine ausserordentliche Generalversanunlung kann jederzeit von der Verwaltung, der
statutarischen Kontrollstelle oder der Revisionsstelle einbemrfen werden- Sie muss
ausserdeln einberufen werden, wenn dies von mindestens einem Zehntel der
Genossenschafter unter Angabe derzu behandelnden Gesch?ifte durch schriftliche
Eingah an die Verwalmng verlangt wird.

Artikel ll

Der Generalversammlung stehen folgende Befugnisse zu:
1. Gmehmigung von Protokoll und Jahresbericht,
2. Abnahme der Bilanz und Jahresehrnurg und Entlasamg der Verwaltung,
3. Genehmigung des Budgets,
4. Beschlussfassung über die Verwendung der zur Verfügung stehenden Geldmittel,
5. Festsetzung des Preises der Anteilscheine,
6 VfaU des Präsidenten, der übrigen Mitglieder der Verwaltung tmd der

statutarischen Kontollstelle oder der Revisionsstelle.
7. Beschlussfassung über den Erwerb von Grundstäcken, Bestellung von Baurechten,

Grundpfandrechten und Dienstbarkeiten, Auftrahme von Darlehen und anderer
finanzieller Verpflichtungen über Fr. 5'000.--,

8. Beschlussfassung über die Errichtung von Gebäuden und Einrichtungm ausserhalb
von Gebäuden, Abändenrrg von solchen sowie Genehmigung der generellen Bau-
projekte,

9. Erledigung von Rekursen gegen Abweisungs- und Arsschliessungsbeschlüssen der
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Verwaltung,
10. Beschlussfassrmg tiber Antt'äge der Verwaltung,
I 1. Beschlussfassung äber Statutenänderungerl
12. Beschlussfassung über Auflösrmg rmd Liquidation der Genossenschaft,
13. Beschlussfassrmg über Antäge von Mtgliedern, welche der Verwaltung mindestens

8 Tage vor der Versammlung schriftlich eingereicht werderl
14. Beschlussfassung tiber die Gegenstände, die der Ge,neralversammhmg duch das

Gesetz oder die Statr$€n vorbehalten sind.

Artikel 12

Jedes Mitglied hat in der Ge,neralversammlung eine Stimme, ohne Rücksieht auf die
Anzahl der sich in seinm Besitz befindliche,n Anteilscheioe. Bei Ausübrmg seines
Stimnrechtskann sic,h ein Mitglied mit einer schriftlichen Vollmacht durch ein anderes
Mtglied verüreten lassen. Ein Mtglied darf aber nicht mehr als ein anderes Mitghed
verheten

Bei Beschlussfassuog über die Entlastung der Verwaltung und äber die Erledigung
von Relursen haben die Mitglider der Verwaltrmg kein Stimmrecht

Artikel 13

Jede stratutengemäß einberufene Generalversammlung ist be.schlussfähig.

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und tiffi ihre Wahlen mit einfacher
Stimmenmehrheit, ausgenommen die FEille, wo die Statrsenoderdas Gesetz eine
qualifizierte Mehrheit vorschreiben.

Die Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht von mindestens einem
Zehntel der Anwesenden geheime Abstirrmung verlangt wird.

, Ar{ikel14

Den Vorsitz in der Generalversammluug ftihrt der Präsident oder bei dessen Verhindenmg
sin anderes Mitglted der Verwaltung. Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollfübrcr und
die nötigen Stimmenzrihler.

Über die Verhandlungen ist ein schriftliches Protokoll abztrfassen, welches vom
Vorsitzenden und vom Prrobkollführer zu unterzeichnen ist.

Artil«l15

Die Verraaltung besteht aus drei bis ftinf Mitgtiedem rmd wird von der
Generalversammlung gewtihlt
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Die Verwaltung besteht in der Regel aus einem Präsidenten, Vizepfüsidenten,
Sekretär und Kassier. Die Amter des Vize,präsidenten rmd des Sekretärs könne,n von
derselben Person beheut werd€rt.

Zur Wahruag der gege,nseitigen Information zrrischen Genossenschaft und See-Club
Thun nimmt ein Vorstandsmitglied des Sae-Club Thur an den Sitzuagen der Genossen-
schaffsverwaltung teil.

Ftir besondere Aufgaben kann die Verwaltung ein bis drei fachkundige Berater fallweise
zu seioen SiEungen beiziehen

Die Mitglieder der Verwaltung werden auf zwei Jahre gewählt rmd sind wieder
wählbar. Sie leisten ihre Arbeit rmentgeltlich"

Die Verwaltung ist beschlussfthig bei Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder. Die
Beschlüsse werden durch einfaches Mehr gefasst.

Der Präsid€r* rO-or1r1it rmd hat bei Stimmengleichheit den §tichentscheid- Über die
Verhardlungen wird ein Protokoll geführt.

Die Finanz&ompetenz der Verwaltung befrägt Fr. 5'000.-- im einzslnen Fall. Für höhere
Auslagenist die Generalversammlung zuständig. Die Verwaltung ist femerkompetent für
alle tibrigen Geschäfte, dienicht ausdrticklich einem ander€n &gan zugewiese,lr sind.

Artikrl 16

Die Verwaltung vertritt die Genossenschaft nach aussen. *r a*ia*q a",
Vizepräsident, der Sekretär und der Kassier zeichnen kollettiv anntreien

Artikel lT

Die Verwaltungkann frirbesondereAufgaben Kommissionen emenneq in welchen auch
Nichtnitglieder verheten sein können.

Artikel lS

Die Verwaltung versammelt sich auf Einladrurg des Präsidenten so oft es die Geschäfte
erfordem oder falls zwei Mitglieder der Verwaltung es verlangen.

Arüld 19

Gesefuliche Revisionsstelle

Die Generalversarrmlung wäihlt eioe gesetzliche Revisionsstells. Sie kann darauf
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veuichtenwenn:
l. die Genossenschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist; und
2. sämtliche Genossenrchafter zustimmen; und
3. die Genossenschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresduchschnitt hat.

Der Vereicht gilt auch ftir die nachfolgenden Jahre. Jeder Genosse,nschafter hat jedoch
das Recht spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung eine eingeschränkte
Revision zu verlangen Die Generalversammlung muss diesfalls die Revisionsstelle
wählen

Eine ordenfliche oder eingeschränkte Revision können zudem verlangen:
1. l0% der Genossenschafter
2 jede Generalversammlung
3. die Verwaltung

Die Amtsdauer beüägt ein Jahr. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschdften

Statutarische Kontnollstelle

Untersteht die Genossenschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet sie
rechtsgiiltig auf die eingeschränkte Revision" so hat die Generalversammlung anstelle
der gesetzlichen Revisionsstelle eine statutarische Kontollstelle zu wählen.

Die statuüarische Kontollstelle besteht aus zwei Revisoreg die nicht Ge,lrossenschaf-
ter und nicht zugelassene Revisoren nach den Vorschriften des Revisionsaußichts-
gesetzes zu sein brauchen. Die Revisoren dtirfen nicht Mitglieder der Verwaltung oder
Angestellte der Genossenschaft sein. Die Amtsdauer betuägt ein JahLr. Die Revisoren
sind unbeschränkt wieder wählbar. Als Kontrollstelle können auch juristische
Personen, wie Treuhandgesellschaften, bezeichnet werden.

Aufgaben der statutarischen Kontrollstelle

Die Konüollstelle hat die Geschäftsführung und die Bilanz für jedes Geschäftsjahr zu
p_räfen. Sie hat insbesondere zu prtifen, ob sich die Betriebsrechnung und die Bilanz in
Übereinstimmung mit den Bächern befinden, ob diese ordnungsgemtiss geftihrt sind
und ob die Darstellung des Geschäftsergebnisses und der Vennögenslage nach den
massgebenden Vorschriften sachlich richtig ist. Zu diesem Zwecke hat die Verwaltung
der Kontollstelle die nötigen Aufschltisse zu geben.

Die Kontrollstelle hat der Generalversammlung einen schriftlichen Bericht mit Antag
voranlegen. Ohne Vorlegung eines solchen Berichts kann die Generalversammlung
über die Behiebsrechnung und die Bilanz nicht Beschluss fassen.

Die Kontrollstelle hat bei derAusfthrung ihresAuftrages wahrge,nommene Mängel
der Geschäftsftihrung oder die Verletzrmg gesetzlicher oder statutarischer Vorschrifte,n
der Verwaltung und in wichtigen F:illen auch der Generalversammlung mitzuteilen.

Die Kontrollstelle ist gehalten, der ordentlichen Generalversammlung beizuwohnen.
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Der Kontrollstelle ist es untersagt, von den bei den Ausführungen ihres Auffrages
gemachten Walrnehmungen einzelnen Genossenschaftern oder Driüen Kenntnis ru
geben.

IV. GenossenschafukapitalundRechnungswmen

Artilrcl20

Das Genossenschaftskapital besteht aus dEm Totalbetoag derjeweils ausgegebeuen
Anteilscheine zu Fr. 100.-, welche auf denNamen laten.

Anteilscheine werden nicht zuräckbezahlt Vorbehalte,n bleibt Artikel 24 Absatz l.

Artikel2l

Die Berechnung des Reinertrags erfolgt auf Gnmd der Jalresbilanz, die nach den
Vorschriften tiber die kaufinännische Buchfühnrng zuerstellen ist.

Von einem allfilligen Reinerhag ist vorab ein Reservefoods nach delr Bestimrrungen des
Art. 860 OR zu speisen bis derselbe mindestens einen Ftinftel des Genossenschafts-
kapitals ausmacht

Ferner sind Fonds zur Amortisation von Passiven und ftir Unterhalt rmd Emeuenmg
der Bootshaus-Liegenschaft anzulegen.

Die Generalversammlung bestimmtjeweils auf Antag der Verwaltuog die Verteihrng
des Reinerhages auf die errichteten Fonds.

Eine Verzinsung der Anteilscheiue darf erst erfolgen, wenn der Bestand der Fonds
dies erlaubt.

ArtikßI22

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der
Gründung der Genossenschaft und endet am 31. Dezember 1966.

V. Auflösung und Liquidation der Genoscenschaft

Artikel23
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Für die Auflösung der Genossenschaft ist die Generatversammlungalständig. Hierfih ist
Eine Mehrheit vonnvei Drittroln der anwesenden Genosse,nschafternotwe,lrdig.

Arttld24

Bei der Liquidation sind vorab die Bestimmungen des Barrechtsverfiags mit der
Gemeinde Thun unddie Vereinbarungenmit dem See-Club Thun zuberticksichtigen
Eine Rückzahlung der Anteilscheine an die Inhaber findet erstnach derBezabhrng der
särrtliche,nPassiven und hd,chstens zum Neunwert der Anteilscheine staJt,

Ein allfrilliger Uberschuss ist derr See{lub Thun atrsanhändigen mit derVerpflichtrmg
daraus eioen Fonds flir die Errichtung oder den Unterhalt eißes Bootshauses oder anderer
dem Rudersport dienender Anlagea zu bilden.

\II. Anderung der Statnten

Ar{ikel25

Ftir die Anderung der Statuten ist die Generalversammlungzuständig. Hierfür ist eine
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesendea Mitglieder zuständig.

YII. §chlussbestimmungen

. Artikel26

Mit der Einwohnergemeinde Thun ist ein Baurechtsvertag abzuschliesse& in welchem der
Genossenschaft ein selbständiges md dauerndes Baurecht für das zu enichtende Boots-
haus eingerfiumt wir4 welches im Grundbuch als eigenes Grundbuchblafi einzutagen ist.

Mit dem See-Club Thun ist eine Vereinbarung über die Benutzung des Bootshauses
abzuschliessen. Daxin ist fesuulegen, dass dem See{lub Thundie Weitervermietung oder
Überlassung des Bootshauses oder von Teilen hiervon an einen anderen Verein odei
Personen nrr mit Zustimmung der Genossenschaftsverwaltuog gestattet ist.

Die Genossenschaft kann ferner mit den Nachbarn dingliche oder obligatorische Verh:äge
über die Enichtung von Grenzbaurechten und anderer Vereinbarungen abschliessen. Sie
kann auch alle sonstigen Verffige abschliessen, die mit der Errichtung des Bootshauses,
dessen Unterhalt und dem Befrieb zusammenhängen.

DieseVerffiige unterliegen derGenehmigung durch die Generalversammhmg, wofür
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Die Ge,nossenschaft kann ferner mit denNachbam dingliche oderobligatorische Vertri§e
tiber die Enichtung voa Grenzbaurechten und anderer Vereinbanrngen abschliessen Sie
kann auch alle sonstigen Verttige abschliesseru die mit der Errichtung des Bootshauses,
dessen Uuterhalt und dem Betieb zusammennAngen.

Diese Verhäge unterliegen derGenehmigung durch die Generalversammlung woftir
eine einfrche Mehrheitnotwendig ist, soweit sie nicht indie FinanrJ<ompetemz der
Verwalturg gemälss Artikel 15 hiervor falle,n

Ärtikel27

Die Bekanatnachungen erfolgen im Anzeiger ftir denAmtsbezirk Thrn Voüehalten
bleiben die gesetzlich voryesehe,nen Publikdione,n im Schweizerischen Handelsarntsblatt

Die Einladrmgen fiir die Generalversammlung erfolgennw schriftlich.

tu{ikel28

Organhaftung

Alle mit der Verwaltung, Geschitftsführung oder Revisioo b"nuut"o Personen sowie die
Liquidatoren sind der Genossenschafü den einzelnen Genossenschaftem und den
Genossenschaftsgläubigern nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen des
Obligationenrechts für den §chaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder
falrlässige Verletzuog der ihnen obliegendsn Pflichten verursachen (Art. 916 OR).

Die vorliegenden Statuten wurden anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der
Genossenschaft vom I 1.09.201 2 angenourmen.

Thuru den .r//. f. /L

Der Präsident Der Sekretär

//b
Heinz Flükiger Mario Meinen


